
Jährlich vom beziehenden Betrieb aktualisiert beim abgebenden Betrieb anzufordern 

Name und Adresse des/der Biogasanlage-Betreiber(s) bzw. landwirtschaftlichen Betriebes: 

Name und Adresse des beziehenden Betriebs: 

Folgende Ausgangssubstrate werden vergoren:  

Folgende Wirtschaftsdünger werden geliefert:  

Es werden folgende Zusatzstoffe und Hilfsstoffe verwendet: 

Seite 1 von 2QC&I GmbH / Dok.399 – Formblatt Verpflichtungserklärung bei Abnahme 
von Gärresten und konventionellen Wirtschaftsdüngern
Revision 3 / 25.09.2025   

Seite 1 von 2

Verpflichtungserklärung bei Abnahme von Gärresten 
und / oder konventionellen Wirtschaftsdüngern



In der oben genannten Biogasanlage bzw. in meinem Betrieb werden die folgende Vorgaben eingehalten, die in 

der Durchführungsverordnung (EU) 2021/1165 Anhang II aufgeführt sind: 

- Es werden keine gentechnisch veränderten Pflanzen verwendet/vergoren.

- Tierische Wirtschaftsdünger stammen nicht aus industrieller Tierhaltung
(< 2,5 GV / ha).

- Im Fall von Düngemitteln aus der Haltung von Rindern, Schafen, Ziegen oder Equiden entsprechen

diese den Haltungsvorschriften der Art. 3 und 4 der Verordnung (EU) 2020/464. Mindestens die Hälfte

der in Anhang I Teil I für Rinder, Schafe, Ziegen und Equiden festgelegten Mindeststallflächen muss in

fester Bauweise ausgeführt sein, d. h., es darf sich nicht um Spaltenböden oder Gitterroste handeln.

- Im Fall von Düngemitteln aus Schweinehaltungen entsprechen diese den Haltungsvorschriften der Art

10 bis 12 der Verordnung (EU) 2020/464, d.h. die Stallböden müssen glatt, aber rutschfest sein.

Mindestens die Hälfte der Stallfläche im Sinne von Anhang III muss von fester Beschaffenheit sein, d. h.

es darf sich nicht um Spaltenböden oder Gitterroste handeln.

- Im Fall von Düngemitteln aus Geflügelhaltungen entsprechen diese den Haltungsvorschriften der Art 14

bis 16 der Verordnung (EU) 2020/464, d.h. Geflügel darf nicht in Käfigen gehalten werden.

Als Betreiber der Biogasanlage verpflichte ich mich außerdem, der Öko-Kontrollstelle des Abnehmers jederzeit 

Auskunft zu geben. Bei Verwendung von Zuschlagstoffen in der Biogasanlage, informiere ich den oben genannten 

Bio-Betrieb vorab. 

Der abgebende Betrieb bestätigt, dass alle eingesetzten Rohstoffe und Zuschlagstoffe weder "aus" noch "durch" 

gentechnisch veränderte Organismen (vgl. Art 3 und 11 der Verordnung (EU) 2018/848) hergestellt wurden und 

keine Informationen vorliegen, die auf eine Herstellung eines der eingesetzten Stoffe aus oder durch gentechnisch 

veränderte Organismen schließen lassen. 

Der abgebende Betrieb bestätigt, dass die organischen Düngemittel nicht aus flächenloser Tierhaltung stammen. 

Der abgebende Betrieb verpflichtet sich, seinem Abnehmer und der für ihn zuständigen Kontrollstelle / 

Kontrollbehörde unverzüglich Mitteilung zu machen, wenn diese Bestätigung widerrufen oder geändert wird oder 

wenn Informationen bekannt werden, die die Richtigkeit der Bestätigung in Frage stellen. 

Die an den Betrieb abgegebene Menge an Gärrest / Wirtschaftsdünger wird dokumentiert. 

Für den Gärrest wird mit folgenden Nährstoffgehalten gerechnet: 
N:         kg/m³  P:         kg/m³  K:         kg/m³  

Die aktuelle Nährstoff- und Schwermetalluntersuchung (bei Einsatz von Zusatzstoffen oder Stoffen mit 
Schwermetallbeschränkung laut Anhang II der Verordnung (EU) 2021/1165) vom  liegt bei. 

Der abgebende Betrieb haftet für die Richtigkeit der Angaben durch seine Unterschrift. 

Datum, Ort: 

Unterschrift  

(Abgebendes Unternehmen): 

Datum, Ort:  

Unterschrift Bio-Betrieb (Abnehmer): 
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